
 
 

Nutzungsordnung 
Bogensportanlage der ZSG Grabenstätt 

 
Der Bogenplatz kann täglich genutzt werden. 
 
Jeder Schütze ist verpflichtet, vor Nutzung des Pla tzes sich im Platzschießbuch 
einzutragen. Der Ein- und Austrag ist zwingend erfo rderlich. 
 
Jeder Schütze muss bei einem Sportschützenbund vers ichert sein. Der Schütze 
verpflichtet sich nur dann zu schießen, wenn er sic h von einer freien Schussbahn 
vor und hinter dem Ziel überzeugt hat. 
 
Personen unter 18 Jahren ist die Nutzung des Platze s nur unter Schiessaufsicht 
gestattet. Genehmigung des Erziehungsberechtigten i st dazu erforderlich. 
 
Alkoholgenuss vor und während des Schießens ist nic ht gestattet. 
 
Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Es darf nur auf die aufgestellten Ziele und nur aus  der Richtung der dafür 
vorgesehenen Abschusspflöcke geschossen werden. 
 
Der Bogen mit aufgelegtem Pfeil darf nur in Richtun g des Ziels ausgezogen werden. 
Der Spannvorgang darf nicht über die Zieloberkante erfolgen. 
Bitte verhaltet euch auf dem Platz diszipliniert. 
 
Müll in jeglicher Form, auch Pfeilbruch, bitte mit zum Schützenheim nehmen, nicht 
auf dem Parcours zurücklassen. 
 
Zugelassen sind alle Bogenklassen. Erlaubt sind nur  Pfeile mit Feld- oder 
Scheibenspitzen. Jagdspitzen sind verboten. 
 
Die ZSG Grabenstätt mit ihren Vereinsmitgliedern be halten sich vor, jeden Benutzer, 
der grob gegen die Regeln verstößt, vom Platz zu ve rweisen. 
 
Wir haben die freundliche Genehmigung der Familie R imsl als 
Grundstückseigentümer erhalten, einen festen Parcou rs zu stellen und möchten 
Euch bitten, uns zu unterstützen, dass es auch weit er so sein kann. 
 

Die Vorstandschaft 


